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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Die Anpassungen des Unterhalts- und Betreuungsrechts bildeten nach der elterlichen
Sorge die zweite Phase des Revisionsprojekts der elterlichen Verantwortung, welches
das Kindswohl ins Zentrum stellen will. Durch die auch in der Motion der
nationalrätlichen Kommission für Rechtsfragen (11.3316) geforderte Revision sollten
künftig den Kindern keinerlei Nachteile aus dem Zivilstand der Eltern erwachsen und
der Unterhalt als selbständiger Anspruch der Kinder verankert werden. Die Vorlage sah
zu diesem Zweck vor, dass Unterhaltspflichten gegenüber minderjährigen Kindern
Vorrang vor den übrigen familienrechtlichen Unterhaltspflichten haben. Dies gilt auch
bei unverheirateten Eltern. Falls die Pflichten nicht erfüllt werden können, soll der
eigentlich geschuldete Kindesunterhalt, der sogenannte „gebührende Unterhalt“,
festgehalten werden, um es dem Kind zu erleichtern, bei einem Einkommenszuwachs
eine Erhöhung der Unterhaltspflicht durchzusetzen. Der Unterhaltsbeitrag soll zudem
nicht nur den Barbedarf decken, sondern im Sinne einer Erwerbsausfallentschädigung
auch für die bestmögliche Betreuung sorgen, wenn ein Elternteil das Kind mehrheitlich
betreut. Wie hoch die Beträge ausfallen, soll weiterhin durch die Gerichte festgestellt
werden. Um schliesslich eine rechtzeitige und regelmässige Zahlung der
Unterhaltsbeiträge zu garantieren, soll der Bund die Kompetenz erhalten, eine
Verordnung betreffend der Inkassohilfe zu erlassen. Auch die Situation von Kindern aus
Einelternhaushalten soll verbessert werden. Da jedoch das Sozialhilferecht in den
Kompetenzbereich der Kantone fällt, sah die Vorlage hier nur punktuelle Massnahmen
vor.

Der Nationalrat stimmte dem Entwurf des Bundesrates mit 124 zu 53 Stimmen bei 12
Enthaltungen zu. Nur die SVP votierte gegen die Revision, die ihrer Ansicht nach die
Familie als Institution in Frage stelle und den Gerichten eine zu grosse Kompetenz
einräume. Ausserhalb der parlamentarischen Beratungen meldete sich die
Eidgenössische Kommission für Frauenfragen (EKF) zu Wort. Sie kritisierte
insbesondere, dass keine Lösung für jene Fälle geboten werde, in denen das
Einkommen nach der Trennung nicht ausreicht, die sogenannten Mankofälle. Da diese
vor allem Frauen beträfen, würde durch die Gesetzesrevision dem Verfassungsgebot
der Gleichstellung der Geschlechter nicht genügend Rechnung getragen. Die EKF
forderte deshalb einen Mindestunterhalt für Kinder. Die vorberatende Kommission des
Ständerats setzte sich mit dieser und anderen Kritiken auseinander. Während sie die
Festlegung eines Mindestunterhalts sowie die Festschreibung der Mankoteilung
ablehnte, nahm der Ständerat einen neuen Artikel bezüglich der Vernachlässigung der
Unterhaltspflicht auf. So schlug die kleine Kammer vor, den Informationsaustausch
zwischen den Inkassobehörden, den Pensionskassen und den Freizügigkeitseinkommen
zu verbessern. Personen, die ihre Unterhaltspflicht vernachlässigen und gleichzeitig
jedoch Vorsorgeguthaben ihrer Pensionskassen in Kapitalform beziehen, sollen
gemeldet werden, um den Inkassobehörden den Zugriff auf das Geld zu erleichtern.
Damit nahm der Ständerat eine Bestimmung auf, die der Bundesrat zuerst separat in
einer Vorlage regeln wollte. Weiter wurde die alternierende Obhut explizit ins Gesetz
aufgenommen. Einstimmig überwies die kleine Kammer die Vorlage zur
Differenzbereinigung an den Nationalrat. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2014
NADJA ACKERMANN
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Private Vorsorge

Im November 2021 reichte der Bundesrat seine Botschaft für eine Flexibilisierung der
Besteuerung von Leibrenten ein und setzte damit eine Motion der FDP.Liberalen-
Fraktion um. Leibrenten sind private Versicherungsprodukte, die – ähnlich wie die
Rente der AHV oder der Pensionskasse – jährlich ausbezahlt werden, selbst dann noch,
wenn der einbezahlte Betrag aufgebraucht ist. Sie stellen demnach eine Absicherung
des Langleberisikos dar. Heute wird bei Leibrenten «ein Anteil von 40 Prozent als
pauschaler Ertragsanteil besteuert», was gemäss Bundesrat jedoch im aktuellen
Zinsumfeld ein zu hoher Anteil sei. Zukünftig soll der steuerbare Ertragsanteil der
Leibrenten von den Anlagebedingungen abhängig gemacht werden. Unterschieden wird
dabei zwischen Leibrentenversicherungen und obligationenrechtlichen Leibrenten. Bei
Ersteren wird der Ertragsanteil in Abhängigkeit des Höchstzinssatzes der FINMA
berechnet, während eine angemessene Besteuerung durch die 70-prozentige
Versteuerung von allfälligen Überschussleistungen, also «versicherungsvertraglichen
Leistungen, die nicht auf die garantierte technische Verzinsung zurückzuführen sind»,
gesichert werden soll. Da die obligationenrechtlichen Leibrenten und Verpfründungen
nicht über Überschussleistungen verfügen, soll ihr steuerbarer Ertragsanteil als Anteil
der Durchschnittsrendite zehnjähriger Bundesobligationen berechnet werden. Die
steuerlichen Mehr- oder Mindereinnahmen seien damit von den Anlagebedingungen
abhängig, erklärte der Bundesrat, wobei im Jahr 2019 CHF 45 Mio. an
Mindereinnahmen, mehrheitlich bei den Kantonen, angefallen wären. 
Der Bundesrat hatte seinen Entwurf zuvor in die Vernehmlassung geschickt, bei der 47
Stellungnahmen eingingen. Eine grosse Mehrheit der Stellungnehmenden – mit
Ausnahme der SP, des SGB und des Kantons Basel-Landschaft – habe sich gemäss
Ergebnisbericht für die Reform ausgesprochen, alle Vernehmlassungsteilnehmenden
anerkannten zudem den Handlungsbedarf. SP und SGB sprachen sich aufgrund der
«Verteilungswirkung, der finanziellen Ausfälle und des dringenderen Handlungsbedarfs
bei der AHV und der 2. Säule» gegen die Vorlage aus, der Kanton Basel-Landschaft
erachtete die Formel zur Berechnung des Ertragsanteils bei der Versicherungslösung als
«zu kompliziert und nicht vollzugstauglich». 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.11.2021
ANJA HEIDELBERGER

1) AB NR, 2014, S. 1214 ff.; AB SR, 2014, S. 1119 ff.; NZZ, 3.12.14; TA, 3.12.14.
2) Botschaft vom 24.11.21; Ergebnisbericht vom 14.10.21; Medienmitteilung BR vom 24.11.21
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